
 
 

Der Ausbildungsberuf 

 

Steuerfachangestellte/r 

Steuerfachangestellte werden in Büros der Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer für die Planung, 

Durchführung und Kontrolle verschiedenster steuer-

licher Aufgabenbereiche und die Unternehmens-

beratung eingesetzt. Daneben werden sie auch in 

Behörden, Banken und anderen Unternehmen tätig. 

Neben einem breiten juristischen Grundwissen ver-

fügen Steuerfachangestellte über umfassende 

Kenntnisse im Umsatzsteuer-, Einkommensteuer-, 

Gewerbesteuer- und Bewertungsrecht sowie über 

fundierte Kenntnisse in der Buchführung und Bilan-

zierung. 

 

Zusatzangebote während der Ausbildung 

 Teilnahme an der Zusatzqualifikation „Europa-

kauffrau/Europakaufmann“ 

 Absolvieren eines mehrwöchigen Auslands-

praktikums (ggf. mit finanzieller Förderung durch 

ein EU-Programm) 

 Erwerb des KMK-Fremdsprachenzertifikats in 

Englisch (Bereich: Wirtschaft und Verwaltung) 

 

Steuer- 

fachangestellte/r 

 Ihre Ansprechpartner: 

Teamleiter Steuerfachangestellte: Axel Friehe 

 steuern@kbs-nordhorn.de 

 Koordinatorin Berufsschule: Frauke Hofschröer 

 hofschroeer@kbs-nordhorn.de 

˃˃ 

 Alle Auszubildenden sind für die Dauer ihrer 

Berufsausbildung berufsschulpflichtig. 

 

 
 

BERUFSSCHULE 

Ausbildung von A-Z 

 

für Auszubildende und Ausbildungsbetriebe 

Auf unserer Internetseite (www.kbs-nordhorn.de > 

Berufsschule > Ausbildung von A-Z) erhalten Sie 

zahlreiche Informationen zum schulischen Teil der 

dualen Berufsausbildung.  

Zu den Themen zählen zum Beispiel: 

 die Online-Anmeldung zur Berufsschule, 

 die Einschulung, 

 das Verhalten bei Fehlzeiten aus gesundheit-

lichen, betrieblichen oder anderen wichtigen 

Gründen sowie 

 Zwischen- und Abschlussprüfungen. 



 
 

Ziele der Ausbildung 

 Berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf 

aufbauende Fachbildung 

 Erweiterung der bereits vorher erworbenen 

Allgemeinbildung 

 Erwerb umfassender Handlungskompetenzen 

 Fachkompetenz 

 Personalkompetenz 

 Sozialkompetenz 

 Methoden- und Lernkompetenz 

 Abschluss der Ausbildung zur/zum Steuer-

fachangestellten  

Ausbildungsdauer 

Die Ausbildung erstreckt sich in der Regel über drei 

Jahre und gliedert sich in Grundstufe, Fachstufe I 

und Fachstufe II. 

Mit einer entsprechenden Vorbildung (zum Beispiel 

der Allgemeinen Hochschulreife oder dem erfolg-

reichen Besuch einer kaufmännischen Berufsfach-

schule) kann auf Antrag an die zuständige Steuer-

beraterkammer die Ausbildungszeit verkürzt wer-

den. 

Der Berufsschulunterricht wird in der Grundstufe 

an zwei Wochentagen, in den Fachstufen I und II 

jeweils an einem Wochentag erteilt. 

Inhalte der Ausbildung 

Allgemeinbildender Unterricht 

 Berufsspezifische Informationsverarbeitung 

 Deutsch/Kommunikation 

 Englisch/Kommunikation 

 Politik 

 Religion 

 Sport 

Berufsspezifischer Unterricht 

LG 1: Allgemeine Wirtschaftslehre 

LG 2: Buchführung, Bilanzierung und Controlling 

LG 3: Umsatzsteuerrecht 

LG 4: Einkommensteuerrecht 

LG 5: Gewerbesteuerrecht 

LG 6: Bewertungsrecht 

LG 7: Abgabenordnung 

LG = Lerngebiet 

Abschlussprüfung 

Der erfolgreiche Besuch der Berufsschule führt 

zum Berufsschulabschluss. 

Mit einem entsprechenden Notendurchschnitt kann 

der (Erweiterte) Sekundarabschluss I erworben 

werden. 

Die Prüfung erfolgt vor der Steuerberaterkammer 

und ist in vier Prüfungsbereiche unterteilt:  

 

Prüfungsbereich Gewichtung  

1 Steuerwesen einfach 

2 Rechnungswesen einfach 

3 Wirtschafts- und Sozialkunde einfach 

4 Mandantenorientierte Sach-

bearbeitung  

(mündliche Prüfung) 

einfach 

Für das Bestehen der Abschlussprüfung  

sind im Steuerwesen und  

in zwei weiteren Prüfungsbereichen  

ausreichende Leistungen erforderlich. 

 


